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Grundsätze:

Urlaub dient dem Zweck der Erholung und ist daher Mittel des Gesundheitsschutzes von Arbeitnehmern.

Der bezahlte Erholungsurlaub ist ein von Arbeitnehmern und Gewerkschaften erkämpftes Recht und war nicht immer selbstverständlich.

Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub. Auch Geringfügig Beschäftigte nach dem 325 € (630 DM) Gesetz.

Die jährliche Mindesturlaubsdauer beträgt 4 Wochen (genauer gesagt: 24 Arbeitstage, wobei der Samstag als Arbeitstag mitgezählt wird).

Sonderfälle: Jugendliche (§ 18 Jugendarbeitsschutzgesetz), Schwerbehinderte (§ 47 Schwerbehindertengesetz), Tarifverträge und einzelarbeitsvertragliche Regelungen. 

Ein Arbeitnehmer muss nach Beginn eines Arbeitsverhältnisses 6 Monate warten, bis er seinen vollen Urlaubsanspruch erhält (§ 4 Bundesurlaubsgesetz). Bis dahin gibt es nur Teilurlaubsansprüche in Höhe von einem zwölftel pro Beschäftigungsmonat (§ 5 Bundesurlaubsgesetz).
Da Sinn und Zweck des Urlaubs die beabsichtigte Erholung des Arbeitnehmers ist, darf der Arbeitnehmer während seines Urlaubs keine urlaubszweckwidrige Tätigkeiten gegen Bezahlung leisten (§ 8 Bundesurlaubsgesetz).

Vergütung/Bezahlung:

Im Urlaub haben Arbeitnehmer Anspruch auf Weiterzahlung ihres Lohnes (Urlaubsentgelt bzw. Urlaubsgeld), der sich nach dem durchschnittlichen Arbeitsverdienst in den letzten 13 Wochen vor dem Beginn des Urlaubs ohne Überstunden richtet (§ 11 Bundesurlaubsgesetz).

Ein zusätzliches Urlaubsgeld ist gesetzlich nicht vorgesehen.

Nicht statthaft ist es, sich seinen Urlaubsanspruch in Geld eintauschen zu lassen, es sei denn es ist aufgrund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr möglich den Urlaub zu nehmen.

Zeitpunkt und Gewährung:

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber den Urlaubswunsch des Arbeitnehmers zu berücksichtigen und den Urlaub für den gewünschten Termin festzusetzen. Nur wenn er dringende betriebliche Gründe nennen und belegen kann oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer vorrangig sind (z.B. in der Ferienzeit haben Elternteile mit schulpflichtigen Kindern vorrang), gibt es Ausnahmen (§ 7 Bundesurlaubsgesetz).
Der Urlaub ist dem Arbeitnehmer in der Regel zusammenhängend zu gewähren (mindestens aber 12 Tage am Stück), es sei denn, dass dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen (z.B. Krankheit, aber auch die Aufteilung in Winter- und Sommerurlaub kann aus Erholungsgründen erforderlich sein) (§ 7 Bundesurlaubsgesetz).

Eine Aufteilung des Urlaubs in kleine Raten ist selbst mit beiderseitigem Einverständnis unzulässig, was für die betriebliche Praxis jedoch belanglos ist, denn wo kein Kläger, dort kein Richter.

Übertragung in das nächste Kalenderjahr:

Der gesetzliche Mindesturlaub ist im laufenden Kalenderjahr zu gewähren und zu nehmen. Eine Übertragung des Urlaubs auf das nächste Kalenderjahr ist nur statthaft, wenn dringende betriebliche oder in der Person des Arbeitnehmers liegende Gründe (z.B. Krankheit) dies rechtfertigen. Der Urlaub muss dann bis zum 31. März des Folgejahres gewährt und genommen werden (§ 7 Bundesurlaubsgesetz). 

Der Arbeitnehmer braucht eine Übertragung nicht schriftlich beantragen, da die Übertragung automatisch erfolgt. 

Falls der Arbeitgeber den Urlaub verweigert:

Ohne Begründung kann ein Arbeitgeber den gewünschten Urlaub nicht verweigern.

Falls der Arbeitgeber den Urlaub aus betrieblichen Gründen verweigern sollte, muss er die betriebliche Situation konkret beschreiben. Er darf sich nicht auf pauschale Andeutungen beschränken. „Ich kann dir keinen Urlaub geben, weil ich nicht weiß was dann zu tun ist“, ist keine Begründung für eine Urlaubsablehnung.

Falls der Arbeitgeber den Urlaub verweigern sollte, sollte sich der Arbeitnehmer bei seinem Betriebsrat melden.

Der Betriebsrat hat bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs einzelner Arbeitnehmer ein Mitbestimmungsrecht.

Es besteht auch die Möglichkeit sich seinen Urlaub gerichtlich einzuklagen. Für Gewerkschaftsmitglieder ist dies kostenlos.

Nachträgliche Änderung des Urlaubs:

Eine nachträgliche Änderung der Urlaubslage kann nur in Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen. Lediglich in Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit zur einseitigen Verschiebung. 

Der Arbeitgeber kann nur in Notfällen den Urlaubszeitpunkt einseitig verlegen und in ganz besonders schwerwiegenden Fällen den Arbeitnehmer auch aus dem Urlaub zurückrufen. So z.B. wenn Gefahr in Verzug ist, Waren zu verderben drohen, sofortiges Handeln aufgrund von Naturkatastrophen usw. Der Arbeitgeber hat dann dem Arbeitnehmer die entstandenen Mehrkosten zu ersetzen (z.B. Reiserücktritts- und Hotelkosten).

Der Arbeitnehmer ist ebenfalls an die Festlegung des Urlaubszeitraumes gebunden. Im Gegensatz zum Arbeitgeber kann er in Notfällen eine einseitige Verschiebung nicht herbeiführen. Der Arbeitnehmer benötigt hierzu die Zustimmung des Arbeitgebers.

Erkrankung während des Urlaubs:

Wird ein Arbeitnehmer vor und dann bis in den Urlaub hinein, oder aber während des Urlaubs arbeitsunfähig krank, so ist der Urlaub neu festzusetzen. Die durch ärztliches Attest nachgewiesenen Tage werden nicht auf den Jahresurlaub angerechnet (§ 9 Bundesurlaubsgesetz).

Es ist nicht gestattet, den Urlaub eigenmächtig um den Zeitraum der Krankheitstage zu verlängern.
Eigenmächtiger Urlaubsantritt:

Einen nicht genehmigten Urlaub darf ein Arbeitnehmer grundsätzlich nicht antreten. Hierfür können Abmahnung und je nach Schwere des Falls sogar eine fristlose Kündigung erfolgen.

Eine fristlose Kündigung kann ebenfalls erfolgen, falls der Arbeitnehmer bei Nichtgewährung des Urlaubs dem Arbeitgeber mit Krankheit droht. Sogar wenn dieser nach erfolgter Drohung tatsächlich arbeitsunfähig krank wird.

Merke:

· Den Urlaubswunsch so früh wie möglich und schriftlich einreichen. Um so besser können alle Beteiligten planen. Wer Ärger vermeiden will, sollte sich frühzeitig mit seinen Kollegen absprechen und auf keinen Fall eine Reise buchen, ohne die sichere, schriftliche Genehmigung des Vorgesetzten in der Tasche zu haben.

· Immer eine Kopie des genehmigten Urlaubsscheines verlangen.

· Streit um den Urlaub gibt es immer wieder bei einem Arbeitgeberwechsel. Auch wenn es noch so schön wäre: Einen doppelten Urlaubsanspruch hat niemand. Die im alten Betrieb genommene Erholungszeit wird in der neuen Firma abgezogen. Grundlage dafür ist eine Bescheinigung des alten Chefs, die dieser bei Beendigung des alten Arbeitsverhältnisses ausstellen muss.

· Der Arbeitnehmer braucht dem Arbeitgeber keine Angaben über die Gestaltung des Urlaubs zu machen.

· Gesetze werden oft geändert und auch Rechtsprechung ändert sich. 

Darum in Problemfällen und bei Fragen immer an den Betriebsrat wenden!!!
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Es handelt sich um Auszüge aus Gesetzestexten, Gerichtsurteilen des Bundesarbeitsgerichtes und der Landesarbeitsgerichte und Publikationen der Arbeitnehmerkammern und des Bund-Verlages.

Eine Gewähr hierfür wird vom Betriebsrat nicht übernommen.

Die Rechtslage entspricht dem Stand: Juli 2000.
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